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1. (1)Der AIFM ist berechtigt, eine oder mehrere seiner Aufgaben an Dritte zu übertragen. Folgende

Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein:

1. 1.Der AIFM hat der FMA unverzüglich ab Beschlussfassung die Übertragung schriftlich anzuzeigen, jedenfalls

aber bevor die Vereinbarung zur Übertragung in Kraft tritt;

2. 2.der AIFM muss in der Lage sein, seine gesamte Struktur zur Übertragung von Aufgaben mit objektiven

Gründen zu rechtfertigen;

3. 3.der Beauftragte muss über ausreichende Ressourcen für die Ausführung der jeweiligen Aufgaben verfügen

und die Personen, die die Geschäfte des Dritten tatsächlich führen, müssen gut beleumundet sein und über

ausreichende Erfahrung verfügen;

4. 4.bezieht sich die Übertragung auf das Portfoliomanagement oder das Risikomanagement, so darf sie nur an

Unternehmen erfolgen, die für die Zwecke der Vermögensverwaltung bewilligt sind und einer Aufsicht

unterliegen, oder, wenn diese Bedingung nicht eingehalten werden kann, nur nach vorheriger Genehmigung

durch die FMA;

5. 5.bezieht sich die Übertragung auf das Portfoliomanagement oder das Risikomanagement und erfolgt sie an

ein Unternehmen aus einem Drittland, so muss ergänzend zu den Anforderungen nach Z 4 die

Zusammenarbeit zwischen der FMA und der für das Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde

sichergestellt sein;

6. 6.die Übertragung darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung des AIFM nicht beeinträchtigen; insbesondere

darf sie weder den AIFM daran hindern, im Interesse seiner Anleger zu handeln, noch verhindern, dass der

AIF im Interesse der Anleger verwaltet wird;

7. 7.der AIFM muss nachweisen können, dass der betreffende Beauftragte über die erforderliche Qualifikation

verfügt und in der Lage ist, die betreffenden Funktionen wahrzunehmen, dass er sorgfältig ausgewählt

wurde und dass der AIFM in der Lage ist, jederzeit die übertragenen Aufgaben wirksam zu überwachen,

jederzeit weitere Anweisungen an den Beauftragten zu erteilen und die Übertragung mit sofortiger Wirkung

zurückzunehmen, wenn dies im Interesse der Anleger ist.

Der AIFM hat jederzeit die von Beauftragten erbrachten Dienstleistungen zu überprüfen.

2. (2)Eine Übertragung darf hinsichtlich des Portfoliomanagements oder des Risikomanagements nicht an die

folgenden Einrichtungen erfolgen:

1. 1.die Verwahrstelle oder einen Beauftragten der Verwahrstelle, oder

2. 2.ein anderes Unternehmen, dessen Interessen mit denen des AIFM oder der Anleger des AIF im Konflikt

stehen könnten, außer wenn ein solches Unternehmen eine funktionale und hierarchische Trennung der

Ausführung seiner Aufgaben bei der Portfolio-Verwaltung oder dem Risikomanagement von seinen anderen

potenziell dazu im Interessenkonflikt stehenden Aufgaben vorgenommen hat und die potenziellen

Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des AIF gegenüber

offengelegt werden.

3. (3)Die Pflichten des AIFM gegenüber dem AIF und seinen Anlegern gemäß diesem Bundesgesetz werden durch

eine solche Übertragung oder durch eine weitere Unterbeauftragung nicht berührt. Der AIFM haftet jedenfalls für

das Verhalten des Dritten wie für sein eigenes Verhalten. Der AIFM darf seine Aufgaben nicht in einem Umfang

übertragen, der ihn zu einer Briefkastenfirma werden lässt.

4. (4)Dritte dürfen jede der ihnen übertragenen Funktionen weiterübertragen, sofern die folgenden Bedingungen

eingehalten werden:

1. 1.der AIFM hat vorher der Unterbeauftragung zugestimmt;

2. 2.der AIFM hat der FMA diesbezüglich Anzeige erstattet, bevor die Vereinbarung über die Unterbeauftragung

in Kraft tritt;

3. 3.die in Abs. 1 und 2 festgelegten Bedingungen sind ebenfalls bei einer Unterbeauftragung jederzeit erfüllt;

4. 4.der vom AIFM Beauftragte hat jederzeit die von Unterbeauftragten erbrachten Dienstleistungen zu

überprüfen.

5. (5)Wenn der Unterbeauftragte an ihn übertragene Funktionen weiterüberträgt, ist Abs. 4 anzuwenden und

einzuhalten.
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